
Konzils (1962) sondern dessen gesamter Verlauf nen, ber nıcht vollzogenen kEhe suchen se1l
un damit uch alle Konzilsdekrete einbezogen Konkret gng dabei die Untersuchung VoO
wurden. Diese erweiıterte Darstellung ıst durch- 10 päpstl. ekretalen (8 exte Alexanders 1L., je
AauUSs begrüßen, denn ansonsten könnte Ja ohl eın exX Urbans II1 und lemens’ 111.), In denen
die rage aufgeworfen werden, welchen 1nnn N verschiedene Autoren ıIn unterschiedlicher We1i-

aben soNte, ıne Untersuchung wıe dıe vorlie- 5 mıiıt mehr der weniıger großer Bestimmtheit
gende 1mM re 1978 publizieren, hne die BC- eine derartige Dispens sehen der zumiıindest
samten, für das Untersuchungsthema einschlä- vermuten. Die Untersuchung ergab eindeutig,gıgen Aussagen des Konzils, insbesondere aber da{fs der rechtsgeschichtliche des Ursprungsdie Dogmatische Konstitution ‚‚Lumen SeN- der päpstl. Dispens VO  - der nıicht vollzogenentium  : (1964) und die Pastoralkonstitution ‚‚Gau- Ehe Im Pontihikat Alexanders I1T (1159-1181) V
1UmM spes”” (1965) heranzuziehen.
Von den verschiedenen Methoden, die sich

suchen ıst, näherhin ın der Endsynthese dieses
Papstes hinsichtlich der Entstehung des kEhe-

bei der Bewältigung der gestellten Aufgabe all- bandes, laut der ıne wahre, sakramentale Ehe
boten, einer rein historischen namlich oder einer bereits durch den „‚‚CONSCNSU de praesent1” m ]a
ideengeschichtlichen, hat sıch für etztere ent- lein entsteht, deren olle Unauflöslichkeit iedoch
schieden, wobei ihm gerade hierin eın gutes (38» VOT dem geschlechtlichen Ehevollzug 1OC nıcht
Spür Z bescheinigen ist Denn auf diese Weise gegeben ıst Die Auflösungsgewalt selbst zieht
können dıie Leitlinien einer Entwicklung plasti- der aps an sich, hat eın klares Bewußtsein
scher hervorgehoben werden, als ( bei reıin hi- dieser seiner Vollmacht
storischer Darstellung möglich ware. Aus den Dekretalen konnten konkreteZwei Kirchenbilder sınd > die 1m Untersu-
chungszeitraum vornehmlich die Kanonistik be-

einer päpstl. Dıis en nachgewiesen werden,
Aaus dem Pontifi Alexanders I1., einer AauSsherrschten: Das insbesondere 1ın apologetischer dem Pontifikat Alexanders I, eiıner aQus demAuseinandersetzung mıt dem aa gewachsene Pontifikat Urbans I1 (1185-1187). In diesen lex-Bild Von der Kıirche als übernatürlicher soctietas

perfecta und das sakramentale Kırchenbild Kırche ten tinden sich jeweils alle Elemente des spateren
als Leib Christi, Kirche als Ursakrament) Bel der Rechtsinstitutes: liegt iıne gültige Ehe VOT;

diese Ehe ıst nıcht vollzogen; unftier Vorausset-Zeichnung dieser Strömungen äßt NIC ur des Nichtvollzuges wird die FEhe kraftdie einzelnen Kanonisten mıt ihren Vorstellun- päpstl!. Vollmacht gnadenhalber dem Bande
gen VON den jeweilligen Kirchenbildern Zzu Orte ach gelöst; die FErlaubnis einer Ehe ıst ınkommen, sondern versteht auch, rechts-
un theologiegeschichtliche Hintergründe auf- dieser Dispens mitenthalten. Ebenso wird deut-

lıch, daß diese Lösung 11U auf rund eineszuhellen. S0 entste eın lesenswerter Beitrag schwerwiegenden Grundes gegeben wird.
Ar Entwicklungsgeschichte des kırchlichen
Selbstverständnisses, SO Wwelıt dieses für die Ka- [)as Nnsitu der ‚‚dispensatio rah“” freilich
nONIıSU VO  - Belang iıst ankenswerterweise damals noch keine terminologische und rechts-
werden ımmer wieder uch die konkret-rechtli- systematıische Festlegung gefunden: zweimal

iırd ZW ar ausdrücklich VO  —; ‚„„‚Dispens” 1m hierchen Deduktionen aufgewiesen, die sich aQaUS den
gemeılnten Sinne gesprochen, eın anderes Malverschiedenen Leitbildern Von Kirche ergeben.Während die Societas-perfecta-Lehre den primä- allerdings erscheint die Dispens im Gewande e1

Akzent auf das Gemeimwohl verlegte un ın NeT ‚‚Dissimulation”, bei Urban I1 schliefslich
einer gewlssen kEinseitigkeit die Bedeutung des wiıird SIE ohne ıne nähere begriffliche Bestim-
päpstlichen Primats hervorhob, rückt das sakra- erteilt. Außerdem drücken sich die Texte
mentale Kirchenbild Ü, mehr die Subsidiarität auch anderer Begriffe, wıe sponsalıa, COMSUM-

un die des Bischofskollegiums als tra-
1 Diese Umstände bereiten einer zutreffenden
maho u a nicht ımmer mıit etzter Eindeutigkeit

gende Verfassungselemente ın den Vorder-
grund. Von dieser Basıs aus auch ıIn Interpretation oft erhebliche Schwierigkeiten: S1IE
einem kurzen Schlußteil die kntwick- erleichterten daher uch durch Umdeutung der

exie Im Sinne spaterer Gesetzgebung undlungslinien des I1 Vat Konzils aufzuzeigen, das Kechtsübung die Eliminierung dieses Institutes,ın seiner Ekklesiologie ZWaT grundsätzlich
sakramentalen Kirchenbild SC ra ist, edoch dafß dieses au der Übung spaterer Päpste
uch die posiıtıiven Aspekte frü IeT Kirchenbil- überhaupt verschwindet. Bezeichnend für diese
der verarbeitet Entwicklung ıst die Textfassung In den Dekreta-

len Gregors (1227-1241) Erst unter MartinDie Arbeit stellt ınen wertvollen Beitrag Hır die (1417-1431) erlebt eıne Wiedergeburt und Ze-kanonistische Ekklesiologie dar.
Linz Bruno0 Primetshofer wınnt ın der Folgezeit seinen endgültigen Platz

1Im Eherechtssystem der Kirche.
Diese Arbeit wurde als Dıissertation der Kano-er Ursprung des Rechtsin-

stitutes der päpstlıchen Dıispens der nicht vollzo- nıstischen akultä der Päpstl. Universität (3re-

SCHEN Fhe. (Analecta Gregoriana 215) (XX gorlana ın Kom eingereicht. Dem VE ist A dieser
nıt großem Fleiß un wissenschaftlicher ründ-226.) Universitä Gregoriana, Roma 1980 lichkeit durchgeführten Untersuchung Zu tu-Kart Lit lleren. Der Beurteilung ‚5Sum Cu laude*‘‘

stellte sıch Cdie Frage, der Ursprung der muß voll und 5Aanz beigepflichtet werden. Neben
dem Rechtshistoriker annn uch der Praktiker ıInpäpstlichen Dispens VO  — ıner geschlosse-
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Konzils (1962), sondern dessen gesamter Verlauf 
und damit auch alle Konzilsdekrete einbezogen 
wurden. Diese erweiterte Darstellung ist durch­
aus zu begrüßen, denn ansonsten könnte ja wohl 
die Frage aufgeworfen werden, welchen Sinn es 
haben sollte, eine Untersuchung wie die vorlie­
gende im Jahre 1978 zu publizieren, ohne dfo ge­
samten, für das Untersuchungsthema einschlä­
gigen Aussagen des Konzils, insbesondere aber 
die Dogmatische Konstitution „ Lumen gen­
tium" (1964) und die Pastoralkonstitution „ Gau­
d ium et spes" (1965) heranzuziehen. 
Von den verschiedenen Methoden, d ie sich T. 
bei der Bewältigung der gestellten Aufgabe an­
boten, einer rein historischen nämlich oder einer 
ideengeschichtlichen, hat e r s ich für letztere ent­
schiede n, wobei ihm gerade hierin ein gutes Ge­
spür zu bescheinigen is t. Denn auf d iese Weise 
können die Leitlinien einer Entwicklung plasti­
scher hervorgehoben werden, als es bei rein hi­
storischer Darstellung möglich wäre. 
Zwei Kirchenbilder sind es, die im Untersu­
chungszeitraum vornehmlich die Kanonistik be­
herrschten: Das insbesondere in apologetischer 
Auseinandersetzung mit dem Staat gewachsene 
Bild von der Kirche als übernatürlicher societas 
perfecta und das sakrame11tale Kirche11bild (Kirche 
als Leib Christi, Kirche als Ursakrament). Bei der 
Zeichnung diese r Strömungen läßt T. nicht nu r 
die einzelnen Kanonisten mit ihren Vorstellun­
gen von den jeweiligen Kirchenbildern zu Worte 
kommen, sondern e r versteht es auch, rechts­
und theologiegeschichtliche Hintergründe a uf­
zuhe llen. So entsteht ein lesenswerter Beitrag 
zur Entwicklungsgeschichte des kirchlichen 
Selbstverständnisses, soweit dieses fü r die Ka­
nonistik von Belang ist . Dankenswerterweise 
werden immer wieder auch die konkret-rechtli­
che n Deduktionen aufgewiesen, die sich aus den 
verschiedenen Le itbildern von Kirche ergebe n. 
Während die Societas-perfecta -Lehre den primä­
ren Akzent auf das Gemeinwohl verlegte und in 
einer gewissen Einseitigkeit d ie Bedeutung des 
päpstlichen Primats hervorhob, rückt das sakra­
mentale Kirchenbild u. a. mehr die Subsidiarität 
und die Rolle des Bischofsko llegiums als tra­
gende Verfassungselemente in den Vorder­
grund. Von diese r Basis aus vermag T. auch in 
einem kurzen Schlußteil die neuen Entwick­
lungslinien des II. Vat. Konzils a ufzuzeigen, das 
in seiner Ekklesiologie zwar grundsätzlich vom 
sakramentalen Kirchenbild geprägt ist, jedoch 
auch die positiven Aspekte früherer Kirchenbil­
de r verarbeitet. 
Die Arbeit stell t einen wertvollen Beitrag für die 
kanonisti sche Ekklesiologie dar. 
Li11z Bn1110 Primetslwfer 

SAURWEIN ERICH, Der Urspr1111g des Rechtsin­
stitutes der päpstlichen Dispe11s von der 11icht vollzo­
ge11e11 Ehe. (Analecta Gregoriana 215) (XX. u. 
226.) Ed . Universita Gregoriana, Roma 1980. 
Karl. Lit. 15. 000. 

S. stellte sich die Frage, wo der Ursprung de r 
päpstlichen Dispens von einer zwar geschlosse-

nen, aber nicht vollzogenen Ehe zu suchen sei. 
Konkret ging es dabei um die Untersuchung von 
10 päpstl. Dekretalen (8 Texte Alexanders lll. , je 
ein Text Urbans III . und Clemens' Ul.), in denen 
verschiedene Autoren in unterschiedlicher Wei­
se, mit mehr oder weniger großer Bestimmtheit 
eine derartige Dispens sehen oder zumindest 
verm uten. Die Untersuchung ergab eindeutig, 
daß der rech tsgeschichtliche Ort des Ursprungs 
der päpstl. Dispens von der nicht vollzogenen 
Ehe im Pontifikat Alexanders III. (1159-1181) zu 
suchen ist, nähe rhin in der Endsynthese d ieses 
Papstes hinsichtlich der Entstehung des Ehe­
ba ndes, laut der eine wahre, sakrame ntale Ehe 
bereits durch den „Consensus de praesenti" a l­
lein ents teht, deren vo lle Unauflöslichkeit jedoch 
vor dem geschlechtlichen Ehevollzug noch nicht 
gegeben ist. Die Auflösungsgewalt selbst zieht 
de r Papst an sich, er hat ein klares Bewußtsein 
dieser seiner Vollmacht. 

Aus den 10 Dekretalen konnten 4 konkrete Fälle 
eine r päpstl. Dispens nachgewiesen werden, 3 
aus dem Pontifikat Alexanders III. , einer aus 
dem Pontifikat Alexanders III. , einer aus dem 
Pontifikat Urbans m. (1185-1187). In diesen Tex­
ten finden sich jeweils alle Elemente des späteren 
Rechtsinstitutes: es liegt eine gültige Ehe vor; 
diese Ehe ist nicht vollzogen; unter Vorausset­
zung des Nichtvollzuges wird die Ehe kraft 
päpstl. Vollmacht gnadenhalber dem Bande 
nach gelöst; die Erlaubnis einer neuen Ehe ist in 
dieser Dispe ns miten thalten. Ebenso wird deut­
lich, daß diese Lösung nur auf Grund eines 
schwerwiegenden Grundes gegeben wird. 
Das Institut de r „ dispensatio rati" hatte frei lich 
damals noch keine terminologische und rechts­
systematische Festlegung gefunden: zweimal 
wird zwar a usdrücklich von „Dispens" im hier 
gemeinten Sinne gesproche n, ein anderes Mal 
a llerdings erscheint die Dispens im Gewande ei­
ne r „ Dissimulation", bei Urban III. schließlich 
wird sie ohne eine nähere begrifflich e Bestim­
mung erteilt. Außerdem drücken sich d ie Texte 
auch anderer Begriffe, wie sponsalia, consum­
matio u. a. nicht immer mit letzter Eindeutigkeit 
aus. Diese Umstände bereiten einer zutreffenden 
Inte rpretation oft e rhebliche Schwierigkeiten: sie 
erleichterten daher a uch durch Umdeutung der 
Texte im Sinne späterer Gesetzgebung und 
Rechtsübung die Eliminierung d ieses Institutes, 
so daß dieses aus der Obung späterer Päpste 
überhaupt verschwindet. Bezeichnend für diese 
Entwicklung ist die Textfassung in den Dekreta­
len Gregors IX. (1227-1241) . Erst unter Martin V. 
(1417-1431) erlebt es eine Wiedergeburt und ge­
winnt in der Folgezeit seinen endgültigen Platz 
im Eherechtssystem der Kirche. 

Diese Arbeit wurde als Dissertation an der Kano­
nis tischen Fakultät der Päpstl. Universität G re­
goriana in Rom e ingereicht. Dem Vf. ist zu dieser 
mit großem Fleiß und wissenschaftlicher Gründ­
lichkeit durchgeführten Untersuchung zu gra tu­
lieren. Der Beurteilung „summa cum laude" 
muß voll und ganz beigepflichtet werden. Neben 
dem Rechtshistoriker kan n auch der Praktiker in 
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Ehegerichten interessante, aufschlußreiche Er- Gerichten außerst nützlich, da 1n ihr nunmehr
kenntnisse und Durchblicke en alle einschlägigen extie für Ehe- und Proze(s-
Linz Peter Gradauer recht mit den entsprechenden Literaturangaben

a einem rte zusammengefaft und leicht Z

GORDON 1/  LEWSKI z / Documenta
finden sind; darüber hinaus ist S1e ür jeden
Kıirchenrecht Interessierten aufschlußreich. Aus-

recentiora CIrCa TE matrımonialem et PTOCCSSUA- führliche, sorgfälti gearbeitete ndices machen
lem Cu notis bibliographicis et indicibus. (Pon- die Benützung leic und helfen dadurch (h E1-
Hf Univ. Gregoriana: ('ursus renovatonıs CanO- er erfolgreichen Handhabung des Kirchenrech-
nıcae PTO iudicibus) (AlIl 362.) tes mıiıt
Komae 1977, 19580 Ppb Lit 10.000, lınz Peter Gradauer
Seit dem Vaticanum sind seıtens der rÖöMm1-
schen Kurie viele Erlässe und Entscheidungen DORDETTI ALEXANDENR, Impotenz als Ehehin-
kirchenrechtlicher erflossen. Die zahlreichen derniıs. ach der Rechtsprechung der Sacra KO-
okumente wurden verschiedenen Stellen INanad Rota 78.) Herder, Wien 1980 art lam

84 .—, 12.80.
VO: ihnen sind schwer
publiziert der Ar nicht veröffentlicht, manche

anglich un daher ach dem uster un gleichsam In Fortführungnicht leicht auffindbar. U5ordon VO:  - der ka- der Publikation ‚‚Eheschließung un Geistes-
11O Fak der Gregoriana hat mıiıt dem krankheit“ legt der Wiener (Ordinarıus für Kir-
Prälaten Grocholewski VO  3 der pos Signatur chenrecht un ehemalige Präsident des Wiıener
dankenswerterwelise ın einem die das
Ehe- un!: Prozeßrecht betreffenden okumente Ehegerichtes ıne Studie über die Impotenz und

ıhre Beurteilung ın Eheprozessen VOÖT; diese wird
zusammengetragen und herausgegeben. Die erläutert und dargestellt Beispielen der
Sammlung enthält Schriftstücke, beginnend Rechtsprechung derSs Rota, die ın ihren Sen-
mıit okumenten des Vat., ber die g  Z  e- tenzen doch ımmer gewichtige Direktiven ür die
berische atigkeit ohannes’ und auls atıgkeit der anderen kirchlichen Gerichte auf-
bis den Verfügungen der Behörden un stellt In der „Einführung“ wird durch den VE
Kommıissionen der römischen Kurie, geordnet
ach den Gesichtspunkten: Ehe, Eheprozeß,

die Terminologie festgelegt und erläutert Die
weıteren Ausführungen gelten den Fragen u  3

andere Prozesse, Gerichtshof der pos Signa- das Da hinein fällt auch das De-
tur. Aufmerksamkeit findet sicher die Regelung, kret der Glaubenskongregation Vo Maı
die 1970 den kirchl! erichten der USA 1977, das authentisch entscheidet, dafß Z7zu Ge-
uch denen Vo  - Kanada un Australıen) g- schlechtsverkehr un amı zu der
währt wurde, dafs ın heprozessen unter gEeWIS- Ehe ıne ‚‚elaculatıo semi1in1s ın testiculis ela -
sen Bedingungen die Pflichtappellation VO  —; der

die nstanz unterlassen werden annn
t1““ nicht notwendig sSel Anschließend kommen
die anderen Formen der Impotenz des Mannes

Das drängt Zzu rage: Wenn diese Vergünsti- un auch jene der Frau, sonders der Vaginis-
SUuNg tür überseeische Gebiete gewährt wird, INUS, Zur!r 5Sprache ın ihrer Relevanz für dıe Ehe-
Aarum nicht uch für europäische? (Sie uch gesetzgebung un Rechts rechung der 1TC
England un Wales gewährt, spater aber wieder Fın Urs über das Prob der Unheilbarkeit
zurückgezogen worden: 242-260.)
Im (für den Grocholewski allein als

der Impotenz, das für die Urteilsfindung ebenso
iıne entscheidende Rolle spielt, bildet den Ab-

Hg zeichnet) wird die Sammlung über 1976 hin- schul
aus bis 1979 fortgeführt und durch einige nach- Dieses handlıche Bändchen ıst nıicht für die Of-
etragene, selbst altere exte, die (1UT och von fentlichkeit bestimmt, sondern ıIn erster Linıe für
rechtsgeschichtlichem Interesse sind, erganzt die Offiziale und hre Mitarbeiter ın den kirchli-
und vervollständigt. Diesen macht der Um- chen Ehegerichten und uch ür die Lehrer des
stand wertvoll, dafß die einschlägigen Schemata Kirchenrechtes. Für alle diese ist eın willkom-
über das Fhe- un Eheprozeßrecht für den INEeNeT Beitrag und ıne Hilfe, sich ın dieser deli-
EeX in der Fassung vollständig abge- katen un zuweilen uch medizinisch un recht-
druckt sind, wıe S1E auf Grund der VOon Fachleu- ıch schwierigen Materie besser zurechtzufin-
ten, Bischofskonferenzen und anderen Bera- den.
tungsorganen eingegangenen nregungen CTaTl- Linz Peter Gradauer
beitet wurden. Bisher mMuUu I1la  ; S1E aus den
veröffentlichten Sitzungsprotokollen der CO-
dex-Reformkommission zusammensuchen. Den ASTORA  HEOLOGIE

abgedruckten Dokumenten sınd Angaben über ROTTER ANS, Spannungsfeld FEhe und Famulıie.Fundort und ausführliche bibliographische Tyrolia, Innsbruck 1980 Snolin 110.—,Hinweise beigefügt; für den finden sich in 16.80.einem Anhang zahlreiche Literaturangaben.
Diese 2bändige Sammlung War un ıst zunächst [JDas Leben ın Ehe und Famıilıe un damit mehr
als Behelf und Handreichung ür die Teilnehmer der weniger CN zusammenhängende Pro-
x den ‚‚Cursus renovatıonıs”“ gedacht, die Vo  - bleme on der Zeit des Sich-Findens bis umm Tod

siınd der Rahmen ür elf kurze, ın sich geschlos-der ‚‚Gregorilana” für kirchliıche KRıchter un Ge-
richtspersonen veranstaltet werden; S1ie ıst Je- Kapitel. Die ethische Deutung verschiede-
doch uch für dıe Praktiker ın den diözesanen NeTr Lebens- und Krisensituathonen AauUSs dem
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Ehegerichten interessante, aufschlußreiche Er­
kenntnisse und Durchblicke finden . 
Linz Peter Gradauer 

GORDON 1./GROCHOLEWSKI Z., Documenta 
recen tiora circa rem matrimonialem et processua­
lem cum notis bibliographicis et indicibus. (Pon­
tif. Univ. Gregoria na: Cu rsus renovationis cano­
nicae pro iudicibus) Bd. 1 (458.), Bd. 2 (Xll 362.) 
Romae 1977, 1980. Ppb. Lit. 10.000, 18.000. 

Seit dem II. Vaticanum sind seitens der römi­
schen Kurie viele Erlässe und Entscheidungen 
kirchenrechtlicher Art erflossen . Die zahlreichen 
Dokumente wurden an verschiedenen SteUen 
publiziert oder gar nicht veröffentlicht, manche 
von ihnen sind schwer zugänglich und daher 
nicht leicht auffindbar. P. Gordon von der ka­
non. Fak. de r Gregoriana hat zusammen mit de m 
Prälaten Grocholewski von der Apost. Signatur 
dankenswerterweise in einem 1. Bd. die das 
Ehe- und Prozeßrecht betreffenden Dokumente 
zusammengetragen und herausgegeben . Die 
Sammlung enthält 74 Schriftstücke, beginnend 
mit Dokumenten des II. Vat., über die gesetzge­
berische Tätigkeit Johannes' XXIU. und Pauls VI. 
bis zu den Ve rfügungen der Behörden und 
Kommissionen der römischen Kurie, geordnet 
nach den 4 Gesichtspunkten: Ehe, Eheprozeß, 
andere Prozesse, Gerichtshof der Apost. Signa­
tur. Aufmerksamkeit findet sicher die Regelung, 
die 1970 den kirchl. Ge richten de r USA (1974 
auch denen von Kanada und Australien) ge­
währt wurde, daß in Eheprozessen un ter gewis­
sen Bedingungen die Pflichtappellation von der 
1. an d ie 2. Instanz unterlassen werden kann. 
Das drä ngt zur Frage: Wenn diese Vergünsti­
gung fü r überseeische Gebiete gewährt wird, 
warum nicht auch fü r europäische? (Sie war auch 
England und Wales gewährt, später aber wieder 
zurückgezogen worden: 242-260.) 
Im 2. Bd . (für de n Grocholewski a llein als 
Hg. zeichne t) wird d ie Sammlung über 1976 hin­
aus bis 1979 fortgeführt und durch einige nach­
getragene, selbst ältere Texte, die nur noch von 
rechtsgeschichtlichem Interesse sind, ergänzt 
und vervollständigt. Diesen Bd . macht der Um­
stand wertvoll, daß die einschlägigen Schemata 
über das Ehe- und Eheprozeßrecht für den neuen 
Codex in der neuen Fassung volls tändig abge­
druckt sind, w ie sie auf Grund der von Fachleu­
ten, Bischofskonferenzen und anderen Bera­
tungsorganen eingegangenen Anregungen erar­
beitet wurden. Bishe r mußte man sie aus den 
veröffentlichten Sitzungsprotokollen der Co­
dex-Reformkommission zusammensuchen. Den 
abgedruckten Dokumenten sind Angaben über 
Fundort und z. T. ausführliche bibliographische 
Hinweise beigefügt; fü r den 1. Bd. finden sich in 
einem Anhang zahlreiche Literaturangaben. 
Diese 2bändige Sammlung war und ist zunächst 
a ls Behelf und Handreichung für d ie Teilnehmer 
a n den „Cursus renovationis" gedacht, die von 
der „Gregoriana" fü r kirchliche Richter und Ge­
richtspersonen veranstaltet werden; sie ist je­
doch auch für die Praktiker in den d iözesanen 
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Gerichten äußerst nützlich, da in ihr nunmehr 
a lle einsch lägigen Texte fü r Ehe- und Prozeß­
recht mit den entsprechenden Literaturangaben 
an eine m Orte zusamme ngefaßt und leicht zu 
finden sind; darüber hinaus is t sie fü r jeden am 
Kirchenrecht Inte ressierten aufschlußreich. Aus­
führliche, sorgfältig gearbeitete Indices mache~ 
die Benützung le icht und helfen dadurch zu ei­
ner erfo lgreichen Handhabung des Kirchenrech­
tes mit. 

' Linz Peter Gradauer 

DORDETT ALEXANDER, Impotenz als Eheh in­
dernis. Nach der Rechtsprechung der Sacra Ro­
mana Rota. (78.) Herde r, Wien 1980. Kart. 1am. 
S 84.-, DM 12.80. 
Nach dem Muster und gleichsam in Fortführung 
der Publikation „ Eheschließung und Geistes­
krankheit" legt de r Wiener Ordinarius fü r Kir­
chenrecht und ehemalige Präsident des Wiener 
Ehegerichtes eine Studie über d ie Impotenz und 
ihre Beurteilung in Eheprozessen vor; diese wird 
erläutert und dargestellt an Beispielen der 
Rechtsprechung der S. R. Rota, die in ihren Sen­
tenzen doch immer gewichtige Direktiven fü r die 
Tätigkeit de r anderen ki rchlichen Gerichte a uf­
stellt. In der „Einfü hrung" wird durch den Vf. 
die Terminologie festgelegt und e rläutert. Die 
weiteren Ausführungen gelten den Fragen um 
das semen verum. Da hinein fä llt auch das De­
kret der Gla ubenskongregation vom 13. Mai 
1977, das authentisch entscheidet, daß zum Ge­
schlechtsverkehr und damit zum Vollzug der 
Ehe eine „eiaculatio seminis in testiculis elabora­
ti" nicht notwendig sei. Anschließend kommen 
die anderen Formen der Impotenz des Mannes 
und auch jene der Frau, besonders der Vaginis­
mus, zur Sprache in ihrer Releva nz für die Ehe­
gesetzgebung und Rechtsprechung der_ Kirche. 
Ein Exkurs über das Problem der Unhe1lba rke1t 
der Impotenz, das fü r die Urteilsfindung ebenso 
eine entscheidende Rolle spielt, bildet den Ab­
schluß. 
Dieses handliche Bändchen ist nicht für die Of­
fentlichkeit bestimmt, sondern in erster Linie für 
die Offiz iale und ihre Mitarbeiter in den kirchli­
chen Ehegerichten und auch fü r d ie Lehrer des 
Kirchenrechtes. Für alle d iese ist es ein willkom­
mener Beitrag und e ine Hilfe, sich in dieser de li­
katen und zuweilen auch medizinisch und recht­
lich schwierigen Materie besser zurechtzufin­
den. 
Linz Peter Gradauer 
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ROTTER HANS, Spm1111111gsfeld Elle 1111d Familie. 
(130.) Tyrolia, Innsbruck 1980. Snolin S 110.-, 
DM 16.80. 
Das Leben in Ehe und Familie und damit mehr 
oder weniger eng zusammenhängende Pro­
bleme von der Zeit des Sich-Findens bis zum Tod 
sind der Rahmen fü r elf kurze, in sich gesch los­
sene Kapitel. Die ethische Deutung verschiede­
ner Lebens- und Krisensituationen aus dem 


